
Landkreis Vorpommern-Rügen
Der Landrat

Auszugausder Niederschrift über die
7. Sitzung des Kreistages Vorpommern-Rügen vom 05.10.2015

Besch lussausfertigu ng

TOP10 - Abschlusseiner Zielvereinbarung mit dem Land zur Finanzierung der Theater
Vorpommern GmbHfür 2016und 2017
Vorlage: BV12/0173

Die CDU-Kreistagsfraktionstellt folgenden Änderungsantrag:

Der Kreistag Vorpommern-Rügenbeschließt folgenden Änderungsantrag:

1. Der Ziffer 1 wird folgende Präambel vorangestellt:

"Der Kreistag Vorpommern-Rügenbedauert die bislang im Prozesszur Bildung einer
gemeinsamenTheater- und Orchesterstruktur von inhaltlichen und terminlichen
Vorgaben geprägte VorgehensweisedesMinisters für Bildung, Wissenschaft und
Kultur M-V. Als Voraussetzungfür weitere Verhandlungen hält der Kreistag einen
auf Augenhöhe, Offenheit und Fairnessbasierenden Umgangmiteinander für
unerlässlich.

Vor diesem Hintergrund beschließt der Kreistag folgende Punkte:

2. In der Ziffer 1wird dasWort "September" durch dasWort "Juli" ersetzt.

3. In Ziffer 3 des Beschlussvorschlageswerden nach dem Wort "anzunehmen" die
Wörter ,,- unter der Bedingung, dassdas Land sich auch zur Übernahmedes in der
Anlage 1 zur Zielvereinbarung als "zusätzlicher Zuschussbedarfstrukturell (bisher
ungedeckt)" bezeichneten Fehlbetrages in Höhevon 1,4 Mio. Euro bereit erklärt -"
eingefügt.

4. In Satz 1 der Ziffer 4 werden die Wörter "und deren Dynamisierung" gestrichen.

5. In Ziffer 4 der Beschlussvorlagewerden nach Satz 1 folgende Sätzeeingefügt:

"Es ist ein Systemdifferenzierter Dynamisierungsraten zwischen den kommunalen
Gesellschaftern zu verhandeln, das so lange aufrecht erhalten wird, bis sich die
bislang unterschiedlichen direkten und indirekten Zuschusshöhenin einem
gerechten Verhältnis zum Spielplanangebot, der Mitarbeiterzahl etc. am jeweiligen
Standort stehen. "



Abstimmungsergebnis: mehrheitlich bei acht Gegenstimmen und neun Enthaltungen
angenommen

Die Kreistagsfraktion Bündnis '90/Die Grünen stellt folgenden Änderungsantrag:

Der Kreistag beschließt:

Der bestehende Beschlusstext wird ersetzt durch:

Der Kreistag beschließt, entsprechend § 20 Abs.3 der Kommunalverfassungdes Landes
Mecklenburg· Vorpommern einen Bürgerentscheid zur Zukunft desTheaters Vorpommern
durchzuführen.

Die Fragesoll lauten:

Soll der Landkreis Vorpommern-Rügendie Zielvereinbarung zwischen der Hansestadt
Stralsund, der Universitäts- und Hansestadt Greifswald, dem Landkreis Vorpommern
Rügen, dem LandkreisMecklenburgische Seenplatte, der Stadt Neubrandenburg, der Stadt
Neustrelitz und dem LandMecklenburg-Vorpommern, welche die Fusionder Theater
Vorpommern GmbH und der Theater- und Orchester GmbHNeubrandenburg/Neustrelitz
festschreibt, ablehnen?

Der Entscheid soll am 17.01.2016, möglichst zeitgleich mit eventuellen anderen
Bürgerentscheiden zum Thema, stattfinden.
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich bei 35 Gegenstimmenabgelehnt

Der Kreistag Vorpommern-Rügenfasst unter Berücksichtigung der beschlossenen
Änderungen der CDU-Kreistagsfraktion folgenden Beschluss:

Beschluss: KT 132-0712015

Der Kreistag Vorpommern-Rügenbeschließt:

Der Kreistag Vorpommern-Rügenbedauert die bislang im Prozesszur Bildung einer
gemeinsamenTheater- und Orchesterstruktur von inhaltlichen und terminliehen Vorgaben
geprägte VorgehensweisedesMinisters für Bildung, Wissenschaft und Kultur M-V. Als
Voraussetzungfür weitere Verhandlungen hält der Kreistag einen auf Augenhöhe, Offenheit
und Fairnessbasierenden Umgangmiteinander für unerlässlich.

Vor diesem Hintergrund beschließt der Kreistag folgende Punkte:

1. Die Zielvereinbarung des Landesmit Standvom 24. Juli 2015 wird zur Kenntnis
genommen.

2. Der Kreistag stellt fest, dassdie in der Dringlichkeitssitzung des Kreisausschusses
(KA013-4a/2015) am 31. März 2015 beschlossenenForderungen, die durch



Beschluss des Kreistages in sei ner Sitzung am 11. Mai 2015 (KT 100-05/2015)
genehmigt wurden, im Wesentlichen keine Berücksichtigung bei der Erstellung des
Angebotes des Landes fanden.

3. Der Landrat wird beauftragt, in Abstimmung mit den beiden anderen
Gesellschaftern der Theater Vorpommern GmbH, das Angebot des Landes
anzunehmen unter der Bedingung, dass das Land sich auch zur Übernahme des in
der Anlage 1 zur Ziel vereinbarung als "zusätzlicher Zuschussbedarf strukturell
(bisher ungedeckt)" bezeichneten Fehlbetrages in Höhe von 1,4 Mio. Euro bereit
erklärt und vorbehaltlich der Zustimmung aller Vertragsparteien zu unterzeichnen.

4. Die Forderung bei der Gestaltung der neuen Gesellschaft "Staatstheater Nordost"
nach einer ausgewogenen und gerechten Verteilung des Spielplanes auf die
Theaterstandorte, entsprechend ihrer Förderung, angemessen zu berücksichtigen,
ist im Rahmen der Fusionsverhandlungen weiter umzusetzen. Es ist ein System
differenzierter Dynamisierungsraten zwischen den kommunalen Gesellschaftern zu
verhandeln, das so lange aufrecht erhalten wird, bis sich die bislang unter
schiedlichen direkten und indirekten Zuschusshöhen in einem gerechten Verhältnis
zum Spielplanangebot, der Mitarbeiterzahl etc. am jeweiligen Standort stehen.
Des Weiteren sind die im Rahmen der anstehenden Fusionsverhandlungen in den
Arbeitsgruppen sowie der Projektsteuergruppe die mit Beschluss KA 013-4a/2015
vom 31. März 2015 getroffenen Bedingungen weiter zu verfolgen und zu verhandeln.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen
Dafür: 27
Dagegen: 23
Enthaltungen: 4

Stralsund, 6. Oktober 2015




